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An den 
B.errn Präsidenten des Nationalrates 
Dipl. Ing. Karl Waldbrunner 

Parlament 
1010 Wien 

Wien, am l8.Dezember 1970 

Auf die Anfrage, welche die Abg. zum Nationalrat ,Haber} 

und Genossen in der Sitzung des Nationalrates am 9.12.19'70, betreffend 

" Salzkarnmergut-Bundesstrasse Trau.tenfels-Tauplitz an mich gerichtet 

haben, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Bei der Teilstrecke "Trautenfels~Tauplitz" handelt es, siell. 

, um den letzten noch nicht au.sgebauten Abschnitt der Salz kammergut BUD·" 

desstrasse auf steierri'd:i,rkischem Gebiet,. 

Da die bestehende Bundesst.rasse wegen ihrer großen Steigufl' ' 

gen, engen und unübersichtlichen Krümmungen und nicht zuletzt wegen der 

imrnerwährenden Steinschlag- und l.Jawinenbedrohung nicht ausbaufähig ist, 

musste hier eine vollkommen neue Trasse gefunden werden. Nach St.udium 

mehrerer Varianten wurde eine Trasse, welche in bautechnischers ver1.(ehr,~~~ 

technischer und wirtschaftlicher Hinsicht am besten entspricht, ausgewählt 

. und das generelle Projekt genehmigt. Anlässlich der Detailprojektierung er­

gaben sich jedoch als Ergebnis durchgeführter geologischeri Erkundungen in 

einigen Bereicllen der neuen Trasse ernstliche Bedenken (Rutschungen, 

. Bergstürze, Lawinen) . 

. ' Auf Grund dieser sorgfältig durchzuführenden Vorerhebungen 

zur Erreichung eine l' verkehrssicheren Strasse wird es wahrscheirilich not­

wendig werden. die Trasse des genehmigten generellen Projektes in einigen 

Bereichen abzuändern. Da die Einholung diesbezüglicher Gutachten einige Zeit 
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Einlageblati: zu Zl. 23.905-Präs. Al7 0 

benötigt, kann derzeit nicht vorhergesehen werden, wann ein baureifes 

Projekt vorliegen wird, doch wird dies nicht vor 1972 zu erwarten sein. 

Bezüglich der Bauinangriffnal1me kann erst nach diesem 

Zeitpunkt und unter der Vorauss(;tzung der Bereitstellung derhiefür erfor­

derlichen Geldmittel näheres ausgesagt werden. 
, ./"1 
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